Vereinbarung zur Entgeltumwandlung 
im BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. (Pensionskasse)

	Zwischen
	
	(Arbeitgeber)

	und
	
	(Arbeitnehmer)

	wird zur Ergänzung des Anstellungsvertrages vom
	
	

	– Beginn der Betriebszugehörigkeit:
	
	–

	mit Wirkung vom
	
	Folgendes vereinbart:


Mit dieser Vereinbarung soll die im Rahmen des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) eingeräumte Möglichkeit der betrieblichen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung in Anspruch genommen werden.

Der Arbeitgeber wird beim BVV Versicherungsverein eine Versicherung für den Arbeitnehmer abschließen. Er verpflichtet sich, den umgewandelten Betrag als Beitrag in diese Versicherung zu zahlen.
Von den künftigen Ansprüchen des Arbeitnehmers auf Zahlung von Gehalt soll ein Betrag

	1.
	
	monatlich
	
	jährlich


a) lohnsteuerfrei
 gemäß § 3 Nr. 63 S. 1 EStG

	
	in Höhe von
	
	Euro (max. 4 % der BBG (West) – 2012: 224 Euro monatlich)

	
	in Höhe der Höchstgrenze von 4 % BBG (West)


b) pauschal versteuert
 gemäß § 40 b EStG

	in Höhe von
	
	Euro (max. 146 Euro monatlich)


oder

c)
lohnsteuerfrei
 gemäß § 3 Nr. 63 S. 3 EStG

	in Höhe von
	
	Euro (max. 150 Euro monatlich)


nicht mehr als Gehalt gezahlt, sondern in eine wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungsleistungen umgewandelt werden (Entgeltumwandlung), sodass sich das Bruttogehalt um diesen Betrag mindert.
2. Die Beiträge sollen in den Tarif ______________ im BVV Versicherungsverein fließen. (Bitte Tarif​bezeichnung ergänzen)

3. Der Arbeitnehmer ist berechtigt, die Höhe der Entgeltumwandlung jährlich anzupassen. 

4. Die Beiträge an den BVV Versicherungsverein werden vom Arbeitgeber geleistet, und zwar bis zum Eintritt eines Versorgungsfalles, längstens jedoch bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

5. Bei Gehaltserhöhungen sowie bei der Bemessung gehaltsabhängiger betrieblicher Zusatzleistungen bleiben die Bezüge vor der Entgeltumwandlung maßgeblich.

6. Eventuelle sonstige Zusagen auf betriebliche Altersversorgung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bleiben von dieser Vereinbarung unberührt.

7. Eine Beleihung der Versicherung sowie eine Abtretung oder Verpfändung der Ansprüche auf die versicherten Leistungen durch den Arbeitgeber ist ausgeschlossen.

8. Der mit unverfallbaren Anwartschaften nach dem BetrAVG ausgeschiedene Arbeitnehmer darf die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag in Höhe des auf die Beitragszahlungen des Arbeitgebers entfallenden Anteils am Zeitwert der Versicherung weder abtreten noch beleihen. In dieser Höhe darf ein eventueller Rückkaufswert aufgrund einer Kündigung des Versicherungsvertrages nicht in Anspruch genommen werden; im Falle einer Kündigung wird die Versicherung in eine prämienfreie umgewandelt. § 169 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) findet insoweit keine Anwendung.

	Ort, Datum
	
	Ort, Datum

	Arbeitgeber
	
	Arbeitnehmer


Meine personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet.

	Ort, Datum
	
	Arbeitnehmer


�	Die lohnsteuerfreie Entgeltumwandlung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn die 4 % der Beitragsbemessungsgrenze (West) der gesetzlichen Rentenversicherung (BBG) durch einen anderen Altersvorsorgevertrag (für Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil zusammen) noch nicht ausgeschöpft sind und der für den Arbeitnehmer geltende Tarifvertrag eine Entgeltumwandlung zulässt oder er tarifvertraglich nicht gebunden ist.


�	Dies gilt, wenn bereits vor dem 01.01.2005 eine Versorgungszusage im Rahmen einer Pensionskasse, eines Pensionsfonds oder einer Direktversicherung bestanden hat. Die Höchstgrenze von 1.752 Euro jährlich darf nicht bereits durch einen anderen Altersvorsorgevertrag ausgeschöpft sein. Die Beiträge können nur pauschal versteuert werden, wenn die lohnsteuerfreien Beiträge 4 % der BBG (West) übersteigen.


�	Dies gilt für Versorgungszusagen die erstmalig ab dem 01.01.2005 erteilt wurden. Die Höchstgrenze von 1.800 Euro jährlich darf nicht bereits durch einen anderen Altersvorsorgevertrag ausgeschöpft sein. Die lohnsteuerfreien Beiträge bis zu 4 % der BBG (West) müssen erst ausgeschöpft werden.
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